




























































 
 
An  
Verwaltungsgemeinschaft Dirlewang 
Marktstraße 10 
87742 Dirlewang 
 
 
 
Einspruch gegen die geplante Freiflächen-Photovoltaikanlage am Hang Alesrain 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
hiermit legen ich Einspruch gegen die geplante Errichtung einer Freiflächen-
Photovoltaikanlage am (Standort/ Hanglage Alesrain) ein. ich bitte die Gemeinde, meine 
Einwände im weiteren Verfahren zu berücksichtigen. 
 
Begründung: 
 
1 Beeinträchtigung des Erscheinungsbildes der Ortschaft 
 
Die Hanglage ist aus weiten Teilen der Ortschaft sichtbar und prägt das Erscheinungsbild 
Des Dorfes bzw. der Gemeinde westlich. Eine großflächige technische Anlage würde die 
Visuelle Wahrnehmung der Ortschaft dauerhaft negativ beeinflussen und das harmonische 
Landschaftsbild zerstören 
 
 
2 Reflexion und Blendwirkung 
 
Aus Sicht der Anwohner und der umliegenden Wohnhäuser gibt es Bedenken hinsichtlich der 
Reflektionen, die von einer Freiflächenphotovoltaikanlage ausgehen könnten. Solche Anlagen 
können, je nach Ausrichtung und Oberflächenbeschaffenheit, Lichtreflexionen erzeugen, die 
auf die angrenzenden Häuser und Gärten treffen. Diese Reflexionen können störend sein, 
insbesondere in den Morgen- und Abendstunden, wenn die Sonne in einem niedrigen Winkel 
steht.  
Die ständigen Lichtreflexe könnten nicht nur die Wohnqualität beeinträchtigen, sondern auch 
zu Blendung führen, was die Sicherheit der Bewohner, insbesondere beim Blick aus Fenstern 
oder beim Fahren in der Nähe, einschränken kann. Zudem besteht die Gefahr, dass die 
Reflexionen die Privatsphäre der Anwohner stören, da sie unerwartet in ihre Fenster oder 
Gärten gelangen.  
Aus diesen Gründen ist es aus Sicht der Anwohner und der umliegenden Gemeinschaft 
sinnvoll, bei der Planung von Photovoltaikanlagen die potenziellen Auswirkungen auf die 



Wohnqualität genau zu prüfen und nach Alternativen zu suchen, die keine unerwünschten 
Reflexionen auf die Wohnhäuser verursachen.  
 
 
 
3 Verstoß gegen Grundsätze der Umweltverträglichkeit (§ 1 UVPG): 
 
Gemäß dem Gesetz über Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) sind bei Vorhaben mit  
Potenziell erheblichen Auswirkungen auf die Umwelt umfassende Prüfungen erforderlich. 
Angesichts der besonderen ökologischen Sensibilität des Standortes (Hanglage, 
Einzugsgebiet der Wasserversorgung und landwirtschaftliche Besonderheit) ist eine  
Umweltverträglichkeit dringend notwendig. Dabei müssen die Auswirkungen auf 
Wasserhaushalt, Biodiversität und das Landschaftsbild berücksichtigt werden. 
 
 
 
4 Gefährdung der Wasserversorgung und wassersensibler Bereiche 
 
Der geplante Standort liegt im Einzugsgebiet der Regionalen Wasserversorgung und stellt 
Einen besonders wassersensiblen Bereich dar. Eingriff in den Boden durch Bauarbeiten 
Können die natürliche Wasseraufnahme des Bodens stören, die Gefahr von Bodenerosion  
Erhöhen und potenziell das Grundwasser verunreinigen 
 
 
 
5 Flora und Fauna 
 
Aus ökologischer Sicht gibt es wichtige Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage auf die lokale Flora und Fauna. Die Errichtung solcher Anlagen 
erfordert oft die Umwandlung von landwirtschaftlich genutzten oder natürlichen Flächen, 
was zu einer erheblichen Beeinträchtigung der bestehenden Lebensräume führen kann.  
Durch die Versiegelung und Veränderung des Bodens verlieren viele Pflanzenarten ihre 
Lebensgrundlage, was die Biodiversität in der Region verringert. Zudem kann die Anlage die 
Tierwelt stören: Vögel, Insekten und andere Tiere, die in der Umgebung leben, werden durch 
die Bauarbeiten, die erhöhte menschliche Präsenz und die Veränderungen im 
Landschaftsbild gestört.  
Besonders sensibel sind dabei die Auswirkungen auf Insekten, die für die Bestäubung von 
Pflanzen unerlässlich sind. Eine Reduktion ihrer Lebensräume kann langfristig negative 
Folgen für die lokale Pflanzenwelt und die ökologische Balance haben.  
Darüber hinaus kann die Installation der Anlagen zu einer Fragmentierung der Landschaft 
führen, was Wanderbewegungen und die Vernetzung von Lebensräumen erschwert. Dies 
beeinträchtigt die Artenvielfalt und kann das ökologische Gleichgewicht nachhaltig stören.  
Aus diesen Gründen sollte bei der Planung von Photovoltaikanlagen stets geprüft werden, ob 
alternative Standorte gewählt werden können, die weniger empfindliche Ökosysteme 
beeinträchtigen. Es ist wichtig, die natürlichen Lebensräume zu schützen und die 
Biodiversität zu erhalten, um eine nachhaltige und umweltverträgliche Energiewende zu 
gewährleisten.  
 



 
 
6 Eingriff in die Landwirtschaft 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht gibt es mehrere Gründe, die gegen die Errichtung einer 
Freiflächenphotovoltaikanlage sprechen. Zum einen führt die Anlage zu einer 
Flächenversiegelung, wodurch wertvoller Ackerboden verloren geht. Dieser Boden ist für die 
landwirtschaftliche Produktion unerlässlich, da er die Grundlage für den Anbau von 
Nahrungsmitteln und Futtermitteln bildet. Die Nutzung der Fläche für eine 
Photovoltaikanlage schränkt die landwirtschaftliche Nutzung erheblich ein und kann 
langfristig die lokale Nahrungsmittelversorgung beeinträchtigen.  
Außerdem besteht die Gefahr, dass bei der Installation und späteren Wartung die Gefahr von 
Erosion oder Bodenschwund steigt, was die Bodenqualität beeinträchtigen kann.  
Weiterhin kann die Installation einer solchen Anlage die landwirtschaftlichen Arbeitsprozesse 
stören. Maschinen und landwirtschaftliche Tätigkeiten sind auf die Nutzung der Flächen 
angewiesen, und die Anlage könnte den Zugang zu den Feldern erschweren oder 
einschränken. Auch die Veränderung des Mikroklimas durch die Anlage, wie Schattenwurf 
oder veränderte Wasseraufnahme, kann negative Auswirkungen auf die 
Pflanzenwachstumsbedingungen haben.  
Nicht zuletzt besteht die Gefahr, dass die Flächen nach der Nutzung als Photovoltaikpark 
schwer wieder in die landwirtschaftliche Nutzung zurückgeführt werden können, was die 
Flächenbindung langfristig erhöht und die Flexibilität der landwirtschaftlichen Nutzung 
einschränkt.  
Aus diesen Gründen ist es aus landwirtschaftlicher Sicht oft sinnvoll, alternative Standorte für 
Photovoltaikanlagen zu prüfen, die weniger wertvolle landwirtschaftliche Flächen betreffen. 
 
 
 
7 Energie und Wirtschaftlichkeit 
 
Aus Sicht der Energieeffizienz und Nachhaltigkeit gibt es Bedenken hinsichtlich der fehlenden 
Speicherfähigkeit bei einer Freiflächenphotovoltaikanlage. Wenn die Anlage mehr Strom 
produziert, als aktuell benötigt wird, kann dieser Überschuss nicht effektiv gespeichert 
werden. Das bedeutet, dass der überschüssige Strom ungenutzt verloren gehen kann, was 
die Nutzung der erneuerbaren Energiequellen weniger effizient macht.  
Ohne geeignete Speicherlösungen, wie Batterien oder andere Energiespeicher, ist es 
schwierig, die erzeugte Energie zu Zeiten hoher Produktion zu nutzen, wenn der Verbrauch 
niedrig ist. Dies führt dazu, dass Potenzial für eine nachhaltige und stabile Energieversorgung 
ungenutzt bleibt und die Vorteile der erneuerbaren Energien nicht voll ausgeschöpft werden 
können.  
Zudem kann der Überschussstrom negative Auswirkungen auf die Einspeisung der privaten 
Haushalte haben. Wenn zu viel Strom ins Netz eingespeist wird, kann es zu Überlastungen 
kommen, was die Netzstabilität beeinträchtigt. Das kann dazu führen, dass die 
Einspeisevergütung für private Haushalte sinkt oder sogar Einschränkungen bei der 
Einspeisung notwendig werden, was die wirtschaftliche Rentabilität der privaten 
Photovoltaikanlagen verringert.  
Hinzu kommt, dass bereits in der näheren Umgebung drei Wasserkraftwerke, zwei 
Windkraftanlagen und etliche private PV-Anlagen bestehen. Diese Vielzahl an bestehenden 



Anlagen trägt bereits erheblich zur regionalen Stromerzeugung bei. Die zusätzliche 
Freiflächenphotovoltaikanlage könnte somit zu einer Überversorgung im Netz führen, was 
die Stabilität weiter gefährden und die Nutzung der erneuerbaren Energien erschweren 
könnte.  
Aus diesem Grund ist es aus Sicht der Energieplanung sinnvoll, bei der Errichtung von 
Photovoltaikanlagen auch auf die Integration von Speichersystemen zu achten, um den 
Stromüberschuss effektiv zu nutzen und die Versorgungssicherheit sowie die Interessen der 
privaten Haushalte zu schützen.  
 
 
 
8 Alternativflächen 
 
Bei der Auswahl der Fläche für den geplanten Solarpark scheint es mir so, dass nicht der 
geeignetste Standort gewählt wurde, sondern lediglich der, der zufällig in Besitz eines 
Investors ist! 
Ich rege daher an, alternative Standorte auf bereits versiegelten oder weniger sensiblen 
Flächen zu prüfen, um einen Kompromiss zwischen dem Ausbau erneuerbaren Energien und 
dem Schutz der Landschaft zu finden. 
 
 
 
Ich bitte die Gemeine eindringlich, die Planung der Anlage an diesem Standort zu 
überdenken und umweltfreundliche Alternativen zu prüfen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
 



Sehr geehrter Gemeinderat Dirlewang, 
 
hiermit wende ich mich dringlich an Sie, da ich sehr um unsere Heimat besorgt bin. 
 
Vor 15 Jahren haben mein Mann und ich beschlossen, zusammen zu ziehen und unser 
perfektes Zuhause zu finden. Also machten wir uns auf die Suche, stöberten tagtäglich 
auf Immoscout und weiteren Plattformen, schnitten jede Zeitungsannonce aus, welche 
in Frage kommen könnte, besuchten zur Ideenanregung einige Musterhäuser und 
Ausstellungen, sahen uns zahlreiche Bauplätze und Häuser im und außerhalb des 
Unterallgäus an, kalkulierten stundenlang, überlegten und zeichneten Pläne, hatten 
unzählige Besichtigungstermine mit Immobilienmaklern und hatten dabei auch einige 
Rückschläge erlitten. 
 
Letztendlich musste es aber wohl genau so kommen, denn dann kamen wir nach 
Köngetried und verliebten uns in unser Traumhaus – unser jetziges Zuhause, in welchem 
wir nun seit 10 Jahren leben. 
 
Ausschlaggebend für unsere damalige Kaufentscheidung war mit unter die einmalige 
und wunderbare Aussicht ins Westernachtal. Bei diesem Anblick konnten wir innerhalb 
von Sekunden sagen – „ja“, da möchten wir für immer bleiben. 
 
Wir können bis heute unser Glück immer noch nicht fassen, dass wir die Zusage vom 
Verkäufer bekommen haben und steckten all unsere Ersparnisse in dieses Objekt.   
 
Täglich erfreuen wir uns über die herrlichen Sonnenaufgänge und fühlen uns einfach 
wohl in Köngetried und der Dorfgemeinschaft. 
 
Leider mussten wir mit Entsetzen erfahren, dass in Alesrain ein Solar-Park gegenüber 
von uns entstehen soll, welcher die Größe von sage und schreibe 13 Hektar betrage. 
Wenn man bedenkt, dass dies die Größe von 18 Fußballfelder ist, sind wir wirklich in 
großer Sorge.  
 
Ich möchten hiermit betonen, dass wir keine Gegner von erneuerbaren Energien sind. 
Wir arbeiten beide in einem mittelständischen Autohaus in Mindelheim, wo wir 
tagtäglich mit Elektrofahrzeugen arbeiten und daher mit zukunftweisender Technik 
vertraut und spezialisiert sind. 
 
Jedoch möchte ich Ihnen mitteilen, dass dieser geplante Solarpark in Alesrain aus 
unserer Perspektive dort falsch platziert wäre.  
Lassen Sie mich dies kurz erläutern.  
 



Aus rein energetischer Sicht gesehen, besitzen wir im nahen Umfeld des geplanten 
Solar-Parks bereits 2 Windräder, 3 Wasserkraftwerke und etliche PV-Anlagen auf 
ansässigen Wohn-/ landwirtschaftlich- und gewerblich genutzten Gebäuden. Die 
Stromgewinnung ist aus meiner Sicht daher mehr als gesichert, zumal bei 
Sonnenschein und Wind die PV-Anlagen und Windräder bereits jetzt schon in Ihrer 
Leistung zeitweise zurückgefahren werden.  
 
Ein weiterer und äußerst wichtiger Aspekt ist die Reflektion der Sonneneinstrahlung 
durch die Paneele.  
 
Ich kann hierzu aus eigener Erfahrung sprechen. 
Letztes Jahr hat unser direkter Nachbar östlicherseits auf seinen Maschinenstadel 80 
PV-Module installieren lassen. Selbst diese im Verhältnis zum geplanten Solar-Park 
geringe Anzahl an Platten blendet uns seither auf unserer Ost-Terrasse und im 
Wintergarten. 
 
Da das geplante Projekt ebenso auf einer nicht ebenen Fläche gebaut, sondern an dem 
uns gegenüberliegenden Hang entstehen soll, wären die Reflektionen für unser Dorf 
massiv und absolut nicht zumutbar. 
 
Weiterhin ist zu überdenken, ob die Spiegelung ggf. negative Auswirkungen auf den 
Flugverkehr des Memminger Airports hat. Schließlich befindet sich Köngetried in der 
Einflugschneise.   
 
Außerdem sollte nicht außer Acht gelassen werden, dass das geplante Projekt dort für 
die Tierwelt und das wertvolle Grün- und Ackerland das Ende bedeutet.  
 
Und sicherlich stimmen Sie mir zu – sehr geehrter Gemeinderat Dirlewang,  
dass das heimatliche Erscheinungsbild absolut darunter leiden würde. 
Ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie furchtbar dieser Anblick wäre.  
 
Ich bitte Sie, dass das geplante Projekt nicht Wirklichkeit wird! 
 
Hochachtungsvoll 

Köngetried  
 
 
 

 



Kling Consult GmbH

Burgauer Straße 30

86381 Krumbach

L2.0s.2025

Einspruch gegen die Aufstellung des Bebauungsplans,,solarpark Alesrain" sowie Anderung

des Flächennutzungsplanes Gemarkung Alesrain
Flur Nr. 2515, 2528, 2529, 25221 t, 2530 I 4, t53t

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit legen wir Einspruch gegen den Bebauungsplan der o.g. landwirtschaftlichen

Nutzflächen zu einer Photovoltaikfreifläche ein.

Begründung:

1. Existenzbedrohung durch Wegfall der Landwirtschaftlichen Nutzfläche.

Entgegen der Feststellung im Gutachten ist eine Landwirtschaftliche Nutzung nach der

Bebauung mit PV-Modulen nicht mehr möglich!

Alle betroffenen Flächen werden von uns seit mittlerweile mehr als L7 Jahren ordnungsgemäß

bewirtschaftet und dienen maßgeblich als Futtergrundlage für meinen Milchviehbetrieb mit
ca. 100 Milchkühen plus Nachzucht.

Dieser wird von meiner Frau und mir im Haupterwerb geführt.

Durch den geplanten Photovoltaikpark gehen ca. L4 ha hochwertigster landwirtschaftlicher

Nutzfläche unwiederbringlich verloren. Da der Bebauungsplan nicht zeitlich begrenzt ist und

von einer Laufzeit von weit mehr als 30 Jahren ausgegangen werden kann, handelt sich nicht
um eine temporäre Entnahme, wie im Gutachten behauptet. Die landwirtschaftlichen Flächen

werden zu Gewerbefläche.
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Mehr als 3 ha des geplanten Solarparks haben Ackerlandstatus, welchen wir durch Anlage der

Ackerfläche vor L7 Jahren erlangt haben. Dieser wird mit Umnutzung der Fläche zur

Stromgewinnung wertlos. Es entsteht für uns ein enormer finanzieller Schaden.

Die 3 ,L ha Acker entsprechen einem Drittel der uns zur Verfügung stehenden Ackerfläche.

Sollten die o.g. Pläne umgesetzt werden, würden wir auf einen Schlag mehr als 20 96 unserer
Betriebsfläche verlieren, dies bedroht unseren Familienbetrieb in der Existenz!

Aus vorausgegangenen Rechtsverfahren ist festgestellt worden, dass eine Existenzgefährdung

ab einem Verlust von 5 % der betrieblichen Produktionsfläche besteht! (Quelle 1)

Dies muss bei dem Planungsverfahren durch die Gemeinde berücksichtigt werden!

Aufgrund der begrenzten Arbeitskräfte auf unserem Familienbetrieb ist die Nähe zu unserer
Hofstelle und die Größe der Flächen, ausschlaggebend für eine effiziente Bewirtschaftung.
Weiter entfernte Flächen kommen sornit für uns nicht als Alternative in Frage.

2. Die betroffenen Flächen sind mit anderen Flächen die von uns bewirtschaftet werden
arrondiert. Somit würde die Bearbeitung der verbleibenden, an den Solarpark angrenzenden
Flächen erschwert werden, da diese kleinstrukturiert sind und teils nur bedingt mit schweren

Maschinen befahrbar sind.

3. Eine Ein- und Auffahn auf die Ortsverbindungsstraße zwischen Dirlewang und Köngetried

mit den großen landwirtschaftlichen Maschinen wird zukünftig noch gefährlicher, als es heute
schon ist, da nur noch im unübersichtlichen Kurvenbereich direkt nach dem Waldstück

Tränkholz unterhalb des Alesrainer Berges eine Zufahrtsmöglichkeit besteht. (Flur Nr. L529,

1s3o)

4. Des Weiteren würde durch eine Überbauung der o.g. Flächen mit Photovoltaikmodulen das

komplexe Drainagesystem beschädigt werden, mit negativen Folgen für die angrenzenden
land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Da diese Auswirkungen erst zeitversetzt auftreten, ist

es nach Fertigstellung des Solarparks nicht mehr möglich, Reparatur- und Wartungsarbeiten
am Drainagesystem durchzuführen.
Gleiches gilt für die Zuleitung der Stromtrasse vom Umspannwerk Oberauerbach zum
geplanten Standort.

Wir Landwirte produzieren hochwertigste Lebensmittel in Kreislaufwirtschaft, mit kurzen
Transportwegen für Futter und tierischem Dünger und erhalten und pflegen dabei unsere
Kulturlandschaft.
Weite Transportwege für Futter und Dünger erhöhen zudem auch den Co2-Ausstoß!

Erst vor kurzem wurde von der Gemeinde Dirlewang eine landwirtschaftliche Fläche von
ca. 3 ha in direkter Nähe zu meiner Hofstelle erworben und zu Ausgleichsfläche umgewandelt.

Seite 2 von 3



Der Flächenverbrauch für Wohn-, lndustrie- und lnfrastrukturausbau schreitet rapide voran,

durch Freiflächen PV-Anlagen wird dieser weiter angeheizt.

Eine Verknappung landwirtschaftlicher Flächen trägt dazu bei, dass immer weniger

Landwirtschaftliche Betriebe eine Zukunft haben.

Die Privilegierung von Freiflächen PV-Anlagen in der Gebietskulisse von ,,landwirtschaftlich
benachteiligtem Gebiet" nach EEG 23 § 3 Nr. 7 a und b verstößt nach meiner Rechtsauffassung
gegen das Prinzip der Gleichstellung.

Begründung:

Die Umnutzung von hochwertigen und maschinell effektiv zu bearbeitenden
landwirtschaftlichen Flächen zu Freiflächenphotovoltaikanlagen, führt ^) erheblichen

Einschränkungen bei der Bewirtschaftung unseres landwirtschaftlichen Betriebes.

Zusätzlich zu den bereits vorhandenen Erschwernissen aufgrund des Betriebsstandorts in der

Gebietskulisse von,,landwirtschaftlich benachteiligtem Gebiet".

Quelle 1.: VGH München, Urteil v. 2A.07.2023 - 8 A 20.40025
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